
 

An die Mitglieder des 
ASKÖ-Bundesreferates SPORTKEGELN 
________________________________ 
An die  ASKÖ-Landesverbände mit der 
Bitte um Weiterleitung 
       

Wien, 06.02.2020 
 

Ausschreibung ASKÖ-Bundesmeisterschaften Sportkegeln 
Einzelbewerbe, im Bereich des Landesverbandes Wien 

 
Termin:  Samstag, 30. Mai und Sonntag, 31. Mai 2020 
 
Orte:   Bahnen im Raum Wien (Nachwuchs auf der BBSV- bzw. ASKÖ  
   Schmelz-Bahn) 
 
   Die Bahnverteilung wird nach Vorliegen der Nennungen mit dem  
   Startplan bekannt gegeben. 
 
Ehrenschutz: ASKÖ-Präsident Hermann Krist 
   ASKÖ-WAT Wien Präsident Mag. Peter Korecky 
  
Teilnahmeberechtigt: 
    
   Pro ASKÖ Landesverband und Altersklasse 3 Teilnehmer. 
 
   Der Titelverteidiger hat in seiner Altersklasse (siehe Altersklassen) das 

  Startrecht ohne sich in seinem Landesverband qualifizieren zu müssen. 
  In den Nachwuchsklassen (einschließlich U23) kann – bis zu einer 
  Teilnehmerhöchstzahl von 28 inklusive Titelverteidiger – das  
  Kontingent der einzelnen Bundesländer aufgestockt werden (weitere 
  mögliche Teilnehmer bei der Nennung bekanntgeben – werden nach 
  dem Einlangen bei Bedarf berücksichtigt). 

 
  Bei den ASKÖ-Bundesmeisterschaften sind alle mit österreichischem 

 Spielerpass aktiv spielenden Mitglieder von ASKÖ-Vereinen, auch 
 Nichtösterreicher, sofern sie ihren Hauptwohnsitz seit mindestens 3 
 Jahren in Österreich haben (als Nachweis wird die amtliche 
 Meldebestätigung anerkannt) startberechtigt. 

 
  Voraussetzung für die Ausübung des Startrechts ist allerdings eine 

 entsprechende Qualifikation in jenem Landesverband, in dem der 
 Spieler gemeldet ist.  



 

   

 

 Ausländische SpielerInnen, auch wenn sie mit Genehmigung ihres 
 Heimatverbandes bei einem österreichischen Verein gemeldet sind, die 
 Hauptwohnsitzbedingung aber nicht erfüllen, können an den ASKÖ-
 Bundesmeisterschaften nicht teilnehmen. 
  
 AUSNAHME: Nachwuchsspieler mit nichtösterreichischer 
 Staatsbürgerschaft bis einschließlich U-18 sind auch bei Nichterfüllung 
 der Hauptwohnsitzbedingung startberechtigt. 
 
 Die Vorlage des ärztlichen Attests über die gesundheitliche Eignung 
 zur Ausübung des Kegelsports (lt SpO) (ÄA) sowie die Anti Doping 
 Erklärung (ADE) sowie die Datenschutzverordnung (DSV) sind 
 ebenfalls Bedingung für die Startberechtigung. 

          
Bewerbe:   Alle Klassen außer U10: 1x120 Wurf kombiniert, 
                              U10: 1x120 Wurf in die Vollen. 
 
Altersklasseneinteilung lt. ÖSKB-SpO: 
 
   U10 Schüler (weiblich + männlich)  6 – 10 Jahre (14er Kugel) 
   U14 Jugend B (weiblich + männlich)  11 – 14 Jahre (15er Kugel) 
   U18 Jugend A (weiblich + männlich)  15 – 18 Jahre 
   U23 Junioren (Damen + Herren)  19 – 23 Jahre 
   Allgemeine Klasse (Damen und Herren) 24 Jahre und älter 
   Ü50 Senioren 1 (Damen + Herren)  51 – 60 Jahre 
   Ü60 Senioren 2 (Damen + Herren)  61 Jahre und darüber 
 
Titelverteidiger (TV): 
 

   Patrik Vonderheidt (W)   Herren Allgem. Klasse 
   Monika Nguyen (NÖ)   Damen Allgem. Klasse 
   Hans Plattner (T)   Herren Ü60 
   Heidemarie Schaarschmidt (Vlbg) Damen Ü60 
   Karl Heinz Stöller (NÖ)  Herren Ü50 
   Angela Strebinger (NÖ)   Damen Ü50 
   Dominik Roth (NÖ)   Herren U23 
   Vanessa Laibacher (W)  Damen U23 
   Christopher Felix (W)   U18 männlich 
   Anna Müllner (NÖ   U18 weiblich 
   Florian Quirin (W)   U14 männlich 
   Chiara Feher (Vlbg)   U14 weiblich 
   Maxi Mayer (T)   U10 männlich 
   Elena Schartner (T)   U10 weiblich 



 

   

 

Nennungen:  Die Nennungen sind schriftlich an den Bundesreferenten 
  Ing. Theodor Prior, Ignaz Till-Gasse 37a, 7011 Siegendorf, 
  oder mittels E-Mail theodor.prior@bkf.at zu senden. 
    

Nennschluss: 19. April 2020, später einlangende Meldungen können nicht 
 berücksichtigt werden. 

 
Nenngeld:   Das Nenngeld beträgt € 12,00 pro StarterIn. 
 
  Für die Schüler- und Jugendklassen wird bei tatsächlichem Start 

 das Nenngeld refundiert (bei Nichtstart keine Refundierung; Nenngeld 
 ist Reuegeld). 

 
Startplan:  Die Startplanerstellung wird unmittelbar nach dem Nennungsschluss 

 vom Bundesreferenten vorgenommen (etwaige Wünsche bitte 
 bekanntgeben, sie werden nach Möglichkeit gerne berücksichtigt). 

 
Durchführungsbestimmungen:  
 
   Die Wettkämpfe werden nach der Sportordnung(gültige Fassung) des 

  ÖSKB ausgetragen, werden aber den Erfordernissen der ASKÖ- 
  Fachsparte angepasst. 

 
   Es gilt Bahngleichheit! 
   Das Spielen mit eigenen Kugeln ist lt. SpO erlaubt. 
   5 Minuten Einspielzeit. 
   Die Startzeiten sind unbedingt einzuhalten. 
   Meldezeit ist 30 Minuten vor dem Start, ansonsten Startverlust. 
 
Proteste:   Proteste können nur unmittelbar nach dem Bewerb dem   

  Kampfrichterausschuss vorgebracht werden. Der Protestausschuss 
  setzt sich aus dem Bundesreferenten und zwei unabhängigen  
  Landesreferenten zusammen.  

 
Kosten:   Weder die ASKÖ-Bundorganisation noch der durchführende  

  Landesverband übernehmen die Kosten für die Teilnahme. Sie erfolgt 
  auf Eigen- oder Landeskosten.  

 
Haftung:   Für auftretende Schäden oder Unfälle, auch dritten Personen  

  gegenüber, wird keine Haftung übernommen. 
 
 
 



 

   

 

Auszeichnungen: Die Sieger in den einzelnen Klassen sind 
 
   ASKÖ-BUNDESMEISTER 2020. 
 
   Die drei Erstplazierten jeder Klasse erhalten Medaillen und Urkunden. 
 
 
 
 
Mattias Lindner MSc, eh    Ing. Theodor Prior, eh 
Abteilungsleiter Sport     Bundesreferent 
 
 
 
 
Vorinformation:  Die Bundesreferentensitzung ist für Freitag, den 29. Mai 2020 
   Beginn 19:00 Uhr vorgesehen; die Einladung mit der Tagesordnung 
   und dem Tagungsort erfolgt rechtzeitig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Partner für Medaillen und Pokale bzw. Ehrenpreise www.pichl.com 

 



 

   

 

Information nach Artikel 13 DSGVO zur Datenerhebung 

Gilt für: Mitglieder, Teilnehmer an Sport- und Fitaktivitäten, etc. 

Die Daten des/der TeilnehmerIn werden von der ASKÖ-Bundesgeschäftsstelle , ZVR-953285696, 1030 Wien, 
Maria-Jacobi-Gasse 1, Media Quarter Marx 3.2, als  Verantwortlicher zum Zweck der Vertragserfüllung aufgrund 
des ausgewählten Angebotes bzw. Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen nach Art 6 Abs 1 lit b DSGVO 
verarbeitet.  

Datenschutzbeauftragter: datenschutz@askoe.at  

Die Rechtsgrundlage zur Datenverarbeitung bildet die Einwilligung des/der TeilnehmerIn als Betroffenen zur 
Datenverarbeitung nach Art 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. die Erfüllung einer Vertragsvereinbarung/Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen nach Art 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

Die Weitergabe der personenbezogenen Daten des/der TeilnehmerIn an Dritte ist nur in Erfüllung der 
vertraglichen Verpflichtungen und zwar an die das jeweilige Angebot anbietende/durchführende 
Vereine/Personen sowie einen allfälligen Fördergeber vorgesehen. An andere Dritte ist die Weitergabe der 
personenbezogenen Daten nicht vorgesehen. Werden derartige Daten an Dritte weitergegeben, werden mit 
diesen entsprechende (Auftragsverarbeiter)Vereinbarungen getroffen. 

Die Daten des/der TeilnehmerIn werden beim Verantwortlichen bei eingegangener Vertragsvereinbarung bzw. 
vorvertraglichen Maßnahmen ab Erhebung der Daten für die Dauer der Leistungserbringung/vorvertraglichen 
Maßnahmen und der daran anschließenden gesetzlichen Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren 
(Förderabrechnungen nach BSFG 2017) ab Erhebung, bei keinem Eingehen einer Vertragsvereinbarung bzw. 
Ende der Durchführung der vorvertraglichen Maßnahmen bis 3 Monaten nach Erhebung gespeichert.  

Es besteht keine Absicht, die Daten des/der TeilnehmerIn an ein Drittland oder eine internationale Organisation 
zu übermitteln (Art 13 Abs. 1 lit. f DSGVO).  Der/Die TeilnehmerIn hat jederzeit das Recht auf Auskunft über die 
Daten, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung der Daten sowie ein Widerspruchsrecht 
gegen die Verarbeitung der Daten und das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art 13 Art. 2 lit. b DSGVO). Der/Die 
TeilnehmerIn hat das Recht, ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen (Art 13 Abs. 2 lit. c 
DSGVO). Der/Die TeilnehmerIn  hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde  gem. Art. 13 Abs. 2 lit. 
d DSGVO: www.dsb.gv.at.  

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten des/der TeilnehmerIn ist zur Erbringung unserer vertraglichen 
Leistungen notwendig. Ohne diese Daten ist eine Erbringung der Leistung unmöglich und wäre sodann der 
Vertrag vom Verantwortlichen aufzulösen (Art. 13 Abs. 2 lit. e DSGVO) 

Es besteht keine Absicht, die Daten des/der TeilnehmerIn für automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich 
Profiling (Datenanalyse zu Verhalten, Gewohnheiten, Präferenzen…) zu verarbeiten (Art 13. Abs. 2 lit. f DSGVO). 

 

 

 



 

   

 

Information über Sportergebnismanagement  

Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer 
vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO 
werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung 
bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) 
Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, gespeichert und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit 
Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des 
Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht. Dies wird von der betroffenen Person 
ausdrücklich zur Kenntnis genommen. 

Zustimmung zur Herstellung und Veröffentlichung von Fotos, Bild- und 
Tondokumenten sowie Namensnennung 

Der/Die TeilnehmerIn stimmt einer allfälligen Herstellung sowie Veröffentlichung, Verbreitung, Vervielfältigung, 
Verwendung und Verwertung der von ihm/ihr im Rahmen der jeweiligen Teilnahme (worunter auch die Vor-, 
Nachbereitungs- und Reisezeit zu verstehen ist) hergestellten Fotografien oder sonstigen Bild-/Tondokumente, 
welcher Art auch immer, durch den Anbieter (Verband, Verein) oder dem/der jeweiligen FotografenIn samt 
Namensnennung, sofern damit keine berechtigten Interessen des/der TeilnehmerIn am eigenen Bild betroffen 
sind (dies ist dann jedenfalls nicht der Fall, wenn der/die TeilnehmerIn bei der Ausübung seiner/ihrer Tätigkeit 
fotografiert oder gefilmt wird bzw. wenn die Namensnennung unter seinem/ihrem Foto, auf der Teilnehmerliste 
oder im Ergebnismanagement erfolgt), zu, und überträgt der/die TeilnehmerIn in diesem Umfang die ihm/ihr 

zustehenden diesbezüglichen (Verwertungs-)Rechte unentgeltlich an den Anbieter (Verband, Verein) bzw. den/die 
jeweiligen Fotografen/in dieser Materialien. Diese Zustimmung gilt insbesondere auch für die Verwertung und 
Verwendung dieser Materialien für (auch kommerzielle) Werbezwecke des Anbieters und/oder seinen 
Zweigvereinen und/oder seinen Mitgliedsvereinen und/oder seinen Dachverbänden und/oder seiner Sponsoren 
oder Förderer, welcher Art und in welchen (Bild- und Ton)Formaten auch immer, bspw. auch der vereinseigenen 
Homepage, veröffentlichten (Medien)Berichten oder sonstigen Druckwerken oder Medien (auch in elektronischer 
Form bzw. in Sozialen Medien), Werbeeinschaltungen,  oder Fanartikeln. Weiters kann der/die UrheberIn diese 
Materialien als Referenz seiner Tätigkeiten ausweisen. 

 


